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SVBP Schweizerischer Verband des Berberpferdes  

ASCB Association Suisse du Cheval Barbe  
 

 

Mitglied der O.M.C.B. 

Organisation Mondiale du Cheval Barbe 

 

ANHANG 2 ZUM REGLEMENT DES HERDEBUCHES 
 

ZUCHTBERECHTIGUNG FÜR HENGSTE 
Hengste werden für die Beurteilungskriterien Gesundheit und Exterieur / Gänge geprüft. 
Das Mindestalter zum Zeitpunkt der Körung beträgt vier Jahre. 

Bei Nichtbestehen der Körung können Hengste auf schriftliches Gesuch beim Vorstand 
SVBP erneut zur Körung vorgestellt werden. 
 
1. Gesundheit, Untersuch auf Erbfehlerträger 
Veterinärmedizinische Untersuchung vor Antritt der Exterieurprüfung (Anhang „Tierärztllche 
Untersuchung, Veterinärrichtlinien“). 
Pferde die die Untersuchung bestanden haben, sind zur Exterieurbewertung zugelassen. 
 

2. Exterieurbewertung 
 
Körkommission 
Die Bewertung der Hengste erfolgt gemäss Herdebuchreglement SVBP. 
 
Kriterien 
Exterieur (Faktor 8) / Rassetyp (Faktor 2) / Schritt (Faktor 2) / Trab (Faktor 2) 
 
Notenskala 
10 = ausgezeichnet 5 = genügend 
9 = sehr gut 4 = mangelhaft 
8 = gut 3 = ziemlich schlecht 
7 = ziemlich gut 2 = sehr schlecht 
6 = befriedigend 1 = sehr schlecht/nicht ausgeführt 
 

3. Körergebnis 
 
Bei bestandenem Veterinär-Check und bei Erreichen eines Durchschnittswerts von mind. 70% 
(98 Punkte) und keiner Punktzahl unter 5 bei allen genannten Kriterien gilt der Hengst als ge-
kört. Das Körergebnis wird auf der Abstammungsbescheinigung eingetragen. 
 
Hengste die nicht gekört wurden, verbleiben im Register. 
 
Der Verein SVBP verzichtet auf ausschliessliche Zucht mit gekörten Hengsten. Bedeckungen 
mit nicht gekörten Hengsten sind erlaubt. Für Fohlen aus solchen Bedeckungen werden Identi-
fikationspapiere anstelle von Abstammungsbescheinigungen ausgestellt. 
 

4. Rekurs 
Gegen den Körentscheid kann innert 30 Tagen beim Vorstand SVBP schriftlich Rekurs einge-
legt werden. Gleichzeitig ist die Rekursgebühr zu entrichten (s. Anhang „Gebührenordnung“). 
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Beurteilungsblatt Hengstkörung SVBP / ASCB, 1. Teil 
(Anhang Zuchtberechtigung Hengste)¨ 
 
 
  
Ort, Datum der Veranstaltung 
 
 
  
Richter/In 
 

 
Hengstname laut Abstammungsschein:   
 
Geburtsdatum, Stockmass:   
 
ID-Nr.:   
 
Vater:   
 
Mutter:   
 

 
 
Exterieur: …. Pkt. x Faktor 8 = ……. Pkt. (max. 80 Pkt.) 
 
Rassetyp: …. Pkt. x Faktor 2 = ……. Pkt. (max. 20 Pkt.) 
 
Schritt:  …. Pkt. x Faktor 2 = ……. Pkt. (max. 20 Pkt.) 
 
Trab:  …. Pkt. x Faktor 2 = ……. Pkt. (max. 20 Pkt.) 
 
Total                                                 …… Pkt. (max. 140 Pkt.) 
 

 
 
Notenskala 
10 = ausgezeichnet 
9 = sehr gut 
8 = gut 
7 = ziemlich gut 
6 = befriedigend 
5 = genügend 
4 = mangelhaft 
3 = ziemlich schlecht 
2 = sehr schlecht 
1 = sehr schlecht/nicht ausgeführt 
 
 
 
 
  
Unterschrift Richter/In 
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Beurteilungsblatt Hengstkörung SVBP / ASCB, 2. Teil 
 

 
Veterinär-Check: 
 

□  Bestanden 

 

□  Nicht bestanden 

 

 
 

 
Endbewertung: 
 
Total Punkte Richter 1: ………. 
 
Total Punkte Richter 2:……….. 
 
Total Punkte Richter 3: ………. 
 
Gesamttotal Punkte: ………….  
 
Durchschnittspunktzahl pro Richter: …………… Durchschnittswert in Prozent: …………………. 
 

 
 

 
Körurteil: 
 

□  gekört 

 

□  nicht gekört aus folgenden Gründen: 

 
 

 
 
 
 
  
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
  
Unterschrift Chefrichter 


